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Bericht 

des Ausschusses für wirtschaftliche Integration 

über die Regierungsvorlage (519 der' Bei­
lagen): Abänderung des Anhangs G des Über­
einkommens zur Errichtung der Europäischen 
Freihandelsassoziation und Anwendung einer 
Abänderung des Anhangs G des Überein­
kommens zur Errichtung der Europäischen 
Freihande1sassoziation auf die Beziehungen 

mit Finnland 

Im Hinhlick auf die hesondere wirtschaftliche 
Situation Por,tugals wurden bei der Gründung 
der EFT!A PortlUga:1 gewi~se Erleichterungen heim 
A:hbau ,der Einf'uhrzöHe zugestanden. Di,ese Son­
derbestimmungen sind im Anhang G ,de,s EFTA­
übereinkommens enthalten. Durch die im BGB\. 
Nr. 620/1976 kU!l!dgemachte Aibänderu!l!g dieses 
A!1!hangs GWlurde der Zeitplan fiür rd~e Se!l!kung 
der portugisischenEinfuhrzol1e für bestimmte 
W'aren verlangsamt iUnd ZoUzugeständnis,se für 
neu geschaffene Industrien analog der entspre­
chenden Regelung ,im Freihandelsa!hkommen 
PortlUgal-EG gewährt. Durch die gegenstän;d1iche 
neuerlich'e Albänder,ung des Anhangs G ,soll nun 
dem EF'fA-Rat und dem FINEFT,A-Rat die Be­
fugniseirugeräumt werden, Portugali ii'ber ,dessen 
Antrag ZJur Erhebu!l!g von Einfuhr,zöllen für he­
stimmte Waren zm ,ermächügen. Die L~ste die:>er 
Waren sO'1'1 v.om Rat unter Festsetzung des höch­
sten Wertzo1lsatzes für jede einzelne Ware er­
steHt wer,den. Ferner soilder Rat den Zeitplan 
für die Senkung 'und für die vor ,dem 1. Jän­
ner 1985 ·durchzuführende BeseitiJgung jedes einer 
derartigen Ermächt~gung unterlieg,enden Zolles 
beschlließen. Die gegenständlichen Ratsbeschlüsse 
bediirfen zu iJhreim Inkrafttreten gemäß Art. 44 
des EFTA-übereinkommens der Al1'Uahme durch 
die einzeLnen EFTA- hzw. FLNEFTA-Mitglieds­
staaten. Sie sind vom N;l)tionalrat gemäß Art. 50 
Albs. 1 B-IVGzu genehm~gen, da ,in österreich 
auf gesetze~stufe stehendes Recht - nämlich .das 
EFTA-übereinkommen - abgeändert wird. Bei 
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den l,it. a und, b des Ahs. 6 ter handelt es sich um 
VerfassungSibestimmungen, da .dem Ra,t unmittel­
bar Rechtssetzungshefugniss:e eingeräUlmt werden. 
Lit. a und b des Ahs. 6 ter sind daher einem Ver­
fahren gemäß Art. 50 Albs. 3 B-,VGzu unter­
ziehen. 

Der Auslschuß für wirtschafdoiche I!l!tegration 
IhatcLie geg,enstärudwiche Regierung!,vor1age in 
seiner 'Sit'zurug am 27. September 1977 in V,er­
handlung .genommen. Nach einer Dehatte, an der 
sich die Abgeordneten Dkfm. G.o r ton, Dip\.­
lrug. tI a n r e ich und Lu' p t .0 W i t s sowie der 
Bundesminister für Handel, Gewerbe und In­
dust6e Dr. S t a r i b ach e r :betei1Dgten, wurde 
ein~timmig beschlossen, dem NabionaIrat die 
Gen:ehmi&ung dieser A1bändel'U'ng Ides Anhangs G 
dies übereinkommens Zur Errichtung der Euro­
päisch,en Freihanddsassoziation und Anwendung 
einer Abänd'erung des Anhangs G des Überein­
kOll111l11ens ZJUr Errichtung ,der Europäischen .Frei­
handelsassoziat~on auf ,die Beziehungen mit 
Finnland zu empfehlen. 

AlS Er,gebnis seiner Beratu!l!g stellt der Aus­
schuß für wirtschafdich,e In<tegra:tion somit den 
An t ra Ig, der Nationalrat woUe beschließen: 

1. Die Albändemng ,des Anhangs Gdes Ober­
einkiommens zur Errichtung ,der Europäisch·en 
Fr:e~hande1sas.sozia~ion, die in ~,it. a ,und b des 
Abs. 6 ter ver f ass u n gs ä n d er n d e Be­
stimmungen enthält, und 

2 . .die Anwendung einer A.!bänderurug des An­
h;l)ngs G des Übereinkommens zur Errichtung 
der Europäischen Freiliandel~assoziation auf Idie 
Beziehungen mit Finnhnd, ,die ,in lit. a ,und ob des 
Abs. 6 ter ver f ass u n g s ä n d e ,r n d e Be­
stimmungen enthält, wird v,erfassungsmäßig ge­
nehmDgt. 

~ien, 1977 09 27 
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